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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder der gesetzgebende« Rathe der helvetischen Republik.

Scchst es Stück
Zürich, Donnerstags den 26. April 179L.

Von dein schweizerische« Republikaner erscheinen wöchentlich vier Stücke, jedes von einem halben Bogen, und werden Mon-
tags, Mittwochs, Donnerstags und SammstagS ausgegeben. Man kann sich vierteljährig für zwey und fünfzig Nummern
mit I Fl. 1; Kr,, oder auf das halbe Jahr für hundert und vier Nummern, mit - Fl. zs Kr., Züricher Valuta, in
der Buchhandlung von Heinrich Geßner beym Schwanen zu Zürich, abonniren; entferntere Orte wenden sich an das

nachstgelegcne Postamt.

Was die Redaktion der Zeitschrift und allfa'llige Beytrage zu derselben betrift, so kann man sich deswegen au einen der Her-
ausgeber, oder in Zürich an den Redakteur, Pfarrer Meister, oder auch an den Verleger wenden.

Abänderung des Kirchenornales.
Zürich.

Sogleich nach der Einführung der Freiheit und

Gleichheit legten in dem Cantone Basel die Prediger
dcn pri sterlichen Ornat ab. Seither betreten sie die

Kanzel schlechtweg im ehrbaren schwarzen Kleide. Jh-
rein Be-spicle folgen auch die Prediger in dem Cam

tone Zürich. Je weniger sie sich durch den Anzug un-
tcrscheiden, desto nothwendiger ist es, daß sie sich

durch ihre Sitten, Kenntnisse,.Lerdie.iste in Achtung

erhalten. Durch äassern Echmuk zeichneten sich die

Pharisäer ans; (Match. XXIII. 5 sehr wenig vcr-
schieden war das Gewand der Apostel von der Klei'
dcrlracht der Zeit und des Landes; eben so wenig ver-

schieden war unmittelbar nach der Reformation die

Kleidung des Predigers und des Weltmannes. Auch

aus der Kanzel erschien der Zürchersche AntisteS Bullin-

ger im Pelzrocke und mit dem Dolch a > der Seite.

<S. Mscell. ti^m-in. Simlers Samml. kavater von

den Gebräuchen der Zürch. Kirche.)

Vortrag des Bürger Mangomit, Geschäftsträgers

der französischen Republik in Wallts.
Ara,u den 26. Germinal (15. April.)

An den Senat.
Bürger Repräsentanten, auch ich hatte das Glück,

die helvetische Republik in ihrer Wiege zu sehen. In
Lausanne wars, wo ich dem Bürger Bergier-jouptens,
(damals gleichsam dem Stellvertreter von dem neu auf--

strebenden Helvetien) den Schuz des Direktoriums der

grossen Nation zusicherte. Rasch und siegreich war
seither euer Vorschritt zur Unabhängigkeit. Ich habe

die Ehre, Euch anzukündigen, daß die zehn Zehendcn

von Wallis sich für die Einverleibung der Einen und

untheilbaren helvetischen Republik erklärt haben."

An den grossen Rath.

Bürger Repräsentanten! ein Land, wo es Herr»

scher und Angehörige gab; ein Land, unter so gcheis,

sencr ganz rein- demokratischer Versassung, unter-

drükt von einige» Oligarchen, unter den Namen von

Volkskunden; ein Land, in welchem, ohngcachtet deS

ausstchlicsscud herrschenden Cultus, die Diener dessel--

bcn nichts desivweuiger zur Vereinigung und Brüder-

schaft aufforderten; ein Land, in welchem die Beherv
scher und Beherrschten nur von einem und demselben

Gefühle belebt sind, von dem Gefühle gegenseitiger

Menschenliebe; das Walliscrland erklärt sich für die

Einverleibung in die helvetische Republik. Möxen

diesem Beispiel auch Graubündten folgen, und durch

Verstärkung Eurer Kraft sich auch Eure Wohlfahrt
vergröffern und für ewig fest gründen.


	Vortrag des Bürger Mangourit, Geschäftsrägers der französischen Republik in Wallis

